
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

8. W a. h I p e r i o d c 

Antwort 

des Ministeriums des Innern 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Zuber (SPD) 
- Drucksache 8/866 -

Wirtschaftlichkeit der von der Polizei in Rheinland-Pfalz unterhal
tenen Kraftfahrzeugwerkstätten 

Die Kleine Anfrage - Drucksache 8/866 - hat folgenden Wortlaut: 

Unter dem Datum des 7. Februar 1973 kgte der Rechnungshof Rheinland-Pfalz ein 
Gutachten über die Wirtschaftlichkeit der von der Polizei in Rheinland-Pfalz unterhalte
nen Kraftfahrzeugwerkstätten vor. Darin wird vorgeschlagen, im Rahmen einer organi
satorischen Neuordnung der Werkstätten nur noch die Werkstätten in Koblenz, Trier, 
Mainz, Neustadt (Vorderpfalz) zu erhalten und für die Westpfalz eine Werk!itatt in En· 
kenbach-Alscnbom einzurichten. Außerdem schlägt der Rechnungshof in diesem Gutach· 
tcn eine Reihe von Sofortmaßnahmen vor, die ihm zur Verbesserung der Wirtschaftlich· 
keit erforderlich erschienen. So sollte sofort die Außenstelle Montabaur in die Werkstatt 
Kobknz integriert wettkn und die Fahrzeuge aus dem Bereich Birkenfeld der Werkstatt 
Trier zugeordnet werden. Außerdem sollte die Werkstatt Worms die bisher von Privat· 
werkstätten betreuten Fahrzeuge der Polizeidirektion Frankenthal und des Landkreises 
Ludwigmafen mit übernehmen. Ebenso SQUtcn die von Privatwerkstätten betreuten 
KraftfahTzcugc der Polizeidirektionen Landau und Speyer durch die Werkstatt Neustadt 
betreut werden. Schließlich sollte die Werkstatt in Zweibrücken aufgc:löst werden und die 
Fahrzeuge der Polizeidirektion Zweibrücken und des Gendarmerie-Kommandos Contwig 
in die Betreuung der Werk.statt in Pirmasens übergehen. 

Da der Landesrechnungshof diese Sofortmaßnahmen bereits im Frühjahr 1973 für erfor
derlich gehalten hat, frage ich nunmehr die Landesregierung: 
1. Weldtc der vom Landesrechnungshof b<"reits 1973 angeregten Sofortmaßnahmen hat 

dit Landesregierung bis jetzt ergriffen? 
2. Aus welchen Gründen hat die Landesregierung gegebenenfalls die empfohlenen Sofort-

maßnahmen nicht getroffen? -

Zu 1.: 

Drucksache 8/ 966 
zu Drucksache 8/866 
07. 04. 1976 

Das Ministerium des Innern hat die Kleine Anfrage na
mens der Landesregierung ~it Schreiben vom 2. April 
1976 wie folgt beantwortet: 

Die Vorschläge des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz zur 
Neuordnung des Kraftfahrzeugwerkstattwcscns der Poli
zei vom 7. Februar 19 73 deckten sich schon damals 
weitgehend mit gleichlaufenden Vorstellungen der Lan
desregierung. Die Vorbereitung einzelner vom Rech
nungshof vorgeschlagener Sofortmaßnahmen war daher 
seinerzeit bereits angelaufen. Andere Vorhaben mußten 
indessen aufgrund der veränderten Haushaltslage und der 
wirtschaftlichen Situation, die von der Landesregierung 
nicht zu vertreten sind, zurückgestellt oder konnten nur 
modifiziert durchgeführt werden. 

Die vorgeschlagene Auflösung der Werkstatt in Monta
baur bei gleichzeitiger Aufgabenübertragung auf die 
Werkstatt Koblenz wurde schon zum 31. August 1973 
abgeschlossen. 

Die gci.tclltcn Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Die Werkstatt in Zweibrücken ist zum 1. Oktober 1973 
aufgelöst worden. Im Neubau der Polizeidirektion wird 
nur noch ein Wartungsplatz vorgehalten. Der Zuständig
keitsbereich ~er bisherigen Werkstatt in Zweibrücken 
wurde auf die Werkstatt in Pirmasens übertragen. Gegen
wärtig werden Oberlegungen angestellt, ob die Polizei
fahrzeuge aus diesem Bereich der Westpfalz unter Um
ständen von der Kreisverwaltung Pirmasens betreut wer
den können, so daß auch die Kapazität der Polizeiwerk
statt Pirmasens auf die Funktion eines Wartungsplatzes 
reduziert werden könnte. 
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Zu 2.: 

Dem Vorschlag des Rechnungshofes, die Fahrzeuge aus 
dem Bereich Birkenfeld durch die Werkstatt in Trier be· 
treuen zu lassen, ist aus wirtschaftlichen und technischen 
Gründen nicht entsprochen worden; der angestrebte Ra
tionalisierungseffekt ließ sich nicht erreichen. Für diese 
Fahrzeuge ist daher auch in Zukunft die Werkstatt in 
Koblenz zuständig, die im übrigen auch im Vergleich zur 
Werkstatt in Trier über die notwendige Kapazität verfügt. 

Die auf eine Neuordnung des Kraftfahrzeugwerkstattwe
sens in der Vorderpfalz und der mittleren Westpfalz ab
zielenden Vorschläge des Rechnungshofes ließen sich 
teils nur in abgeänderter Form, teils überhaupt noch 
nicht verwirklichen. 

So sollte die neue zentrale Kraftfahrzeugwerkstatt für 
die Vorderpfalz zusammen mit der neuen Polizei
autobahnstation Ruchheim errichtet werden. Dieses Vor· 
haben mußte aus mit der Beschaffenheit des in Aussicht 
genommenen Grundstücks zusammenhängenden Schwie
rigkeiten aufgegeben werden. Ein neuer Standort für eine 
derartige Bereichswerkstatt wurde noch nicht festgelegt. 
Unabhängig hiervon erlaubt auch die derzeitige Haus
haltslage keinen entsprechenden Neubau. In diesem Be· 
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reic:h wird es deshalb vorerst l.>t:i der vorhan<ll•nen Or
g-.tnisation des Kraftfahrzeugwerkstattwescns verbleiben 
müssen. 

Für den Bereich der mittleren Westpfalz zeichnet sich 
dagegen eine zufriedenstellende Lösung ab. Die Kraft· 
fahrzeugwerkstatt der neuen Bercitschaftspolizeiunter
k.unft in Enkenbach-Alsenbom soll in diesem Jahr zu. 
nächst die Betreuung der etwa 100 Dienstfahrzeuge des 
Polizeipräsidiums Kaiserslautern übernehmen. Bei da· 
nach eventuell noch zur Verfügung stehenden Kapazi
tätsreserven und entsprechender zusätzlicher Personal
ausstattung könnte sie schrittweise auch noch die Fahr
zeuge der Schutz- und Kriminalpolizei bei der Kreisver· 
waltung Kaiserslautern sowie der Polizeiautobahnsta
tionen Kaiserslautern und Wattenheim übernehmen. Dies 
würde u. a. auch zu einer Entlastung der Werkstatt in 
Neustadt führen. Vom Ergebnis dieser Maßnahmen wird 
wiederum die Entscheidung über den Standort einer neu
en und auch von der Landesregierung für erforderlich 
gehaltenen zentralen Werkstatt für die gesamte Vorder
pfalz abhängen. Die hierzu notwendigen Erfahrungen 
können jedoch nicht vor Ablauf des Jahres 1978 erwar
tet werden. 

Heinz Schwarz 
Staatsminister 


